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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Hundeshagen, Tastungen, Wehnde,
 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Berlingerode

Bekanntmachung der in der Sitzung des  
Gemeinderates Berlingerode am 23.10.2017 gefassten 
Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss Nr. 37/2017
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 31.07.2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß §42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Berlingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
31.07.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 7
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltung: ............................................................................................. 0

TOP 4

Beschluss Nr. 38/2017
Beschluss - Forstwirtschaftsplan 2018
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode stimmt dem Forstwirt-
schaftsplan 2018 für Kommunalwald der Gemeinde Berlingerode, erstellt 
vom Thüringer Forstamt Leinefelde, in der vorliegenden Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 7
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltung: ............................................................................................. 0

TOP 5

Beschluss Nr. 39/2017
Beschluss - 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Alte Gärtne-
rei“
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuches beschließt der Gemeinderat 
den Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Alte Gärtnerei“ 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als 
Satzung. Die Begründung wird gebilligt.
Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen der 
Träger öffentlicher Belange hat der Gemeinderat mit folgendem Ergebnis 
geprüft. (s. Abwägung) Die Träger öffentlicher Belange, die Anregungen 
erhoben haben sind von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. Die geforderten Kompensationsmaßnahmen werden 
in einem Dreier-Vertrag unter Beteiligung des Vorhabenträgers geregelt. 
Letzter trägt die anfallenden Kosten.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 7
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltung: ............................................................................................. 0

TOP 6

Beschluss Nr. 40/2017
Beschluss - Aufhebungssatzung zur Vergnügungssteuersatzung 
der Gemeinde Berlingerode
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt die Aufhe-
bungssatzung zur Vergnügungssteuersatzung in der vorliegenden Form 
(siehe Anlage).

Die Satzung tritt zum 31.12.2017 außer Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 7
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltung: ............................................................................................. 0

Berlingerode, den 20.12.2017
gez. Dr. Bertram
Bürgermeister

Eigenjagdbezirk „Roter Berg“  
der Gemeinde Berlingerode
Der Eigenjagdbezirk „Roter Berg“ - als Hochwildjagdgebiet im Damwild-
einstandsgebiet - mit einer Fläche von 96,62 ha soll zum 01.04.2018 per 
freihändiger Vergabe im Sinne des Bundesjagdgesetzes sowie des Thü-
ringer Jagdgesetzes verpachtet werden.
Die vorgesehene Pachtdauer beträgt 12 Jahre.
Sind Sie an der Pacht des Eigenjagdbezirkes interessiert, so reichen 
Sie bitte Ihr schriftliches und unterzeichnetes Gebot bis spätestens 
02.02.2018 in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Gebot 
Jagdpacht Eigenjagdbezirk Roter Berg“ bei der

Gemeinde Berlingerode
Hauptstraße 55

37339 Berlingerode
ein.
Dem Gebot ist ein ausführlicher und aussagekräftiger Jagdbewirtschaf-
tungsplan beizufügen. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Beja-
gung von wildschadensersatzpflichtigem Schalenwild zu legen.
Angebotsberechtigt sind nur jagdpachtfähige Personen im Sinne des 
Bundesjagdgesetzes.
Der Bieter muss sicherstellen können, dass er im Falle von unaufschieb-
baren Maßnahmen innerhalb von maximal 15 Minuten von seiner Haupt-
wohnstätte im Jagdgebiet sein kann.
Eine Unterverpachtung ist ausgeschlossen.
Der Mindestpreis liegt bei 10,00 €/ha im Jahr.
Der Wildschaden an landwirtschaftlich bzw. forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen ist komplett durch den Pächter zu übernehmen.
Der Verpächter behält sich die Zuschlagserteilung vor und ist weder an 
das Höchstgebot gebunden noch zur Zuschlagserteilung verpflichtet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
VG Lindenberg/Eichsfeld
Liegenschaften: Herr Engel
Tel. 036071-84629
E-Mail: engel@lindenberg-eichsfeld.de

Brehme

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeindera-
tes Brehme am 07.06.2017 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss Nr. 15/2017
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemein-
deratssitzung vom 02.02.2017.
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Breh-
me die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 02.02.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2
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TOP 5

Beschluss Nr. 16/2017
Beschluss - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Brehme beschließt aufgrund des § 55 der Thüringer Kom-
munalordnung - ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
20.03.2014 (GVBl. S. 83), die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss Nr. 17/2017
Beschluss - Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2015
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme stellt gemäß § 80 Abs. 3 Thür-
KO die Jahresrechnung für das Jahr 2015 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Beschluss Nr. 18/2017
Beschluss - Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2015
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2015.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  6
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  3
An der Abstimmung nahm auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO Herr 
Marco Tasch nicht teil.

TOP 8

Beschluss Nr. 19/2017
Beschluss - Jahreshaushaltsrechnung 2016
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme nimmt die Jahreshaushalts-
rechnung 2016 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 
Abs. 4 ThürGemHV zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9

Beschluss Nr. 20/2017
Beschluss - Jahreshaushaltsrechnung 2016
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinderat 
der Gemeinde Brehme zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung der 
Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht Ein-
verständnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 10

Beschluss Nr. 21/2017
Beschluss - Jahreshaushaltsrechnung 2016
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Im Rahmen der Jahresrechnung 2016 wurden folgende Haushaltreste 
gebildet:
6301. 95000 Neugestaltung Anger  4.400 €
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme nimmt die Bildung der Haus-
haltsreste, in dem in der Jahresrechnung 2016 enthaltenen Umfang zur 
Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Brehme, den 21.12.2017
gez. Tasch
Bürgermeister

Ecklingerode

Bekanntmachung in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 13.09.2017 gefassten Beschluss:

TOP 3

Beschluss Nr. 18/2017
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 
31.05.2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
31.05.2017
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 7
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 1

TOP 4

Beschluss Nr. 19/2017
Beschluss - Abschluss Konzessionsvertrag Gas
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat Ecklingerode beschließt, dass der Bürgermeister er-
mächtigt u. beauftragt wird, mit der Harz Energie Netz GmbH den Kon-
zessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen für das allgemeine Gasver-
sorgungsnetz im Gemeindegebiet in beiliegender Form abzuschließen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 8
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

TOP 5

Beschluss Nr. 20/2017
Beschluss - über die Erhöhung der Aufwandsentschädigung bei der 
Vermietung des DGH
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt, für die ehren-
amtliche Tätigkeit (Übergabe- und Abnahme bei Vermietungen des Dorf-
gemeinschaftshauses) eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung auf 
25,00 €.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 8
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

TOP 6

Beschluss Nr. 21/2017
Beschluss - 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaus-
haltsplan 2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt aufgrund des § 
55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO- in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 23.07.2013 (GVBl. Nr. 7 S. 194 ff.), die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 8
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

Ecklingerode, den 21.12.2017
gez. René Sieber
Bürgermeister

Bekanntmachung in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 25.10.2017 gefassten Beschluss:

TOP 3

Beschluss Nr. 28/2017
Beschluss - Breitbandausbau der Gemeinde Ecklingerode
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode, akzeptiert den Beschluss-
vorschlag nicht, da die Grundlage der Beschlüsse auf 2015 beruht.
Ab 2016 ist die Gemeinde Ecklingerode flächendeckend abgesichert.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 5
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0
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Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
www.thueringertierseuchenkasse.de

Amtliche Tierbestandserhebung, einschließlich Bienen-
völker, der Thüringer Tierseuchenkasse zum Stichtag 

03.01.2018

Sehr geehrte Tierbesitzer,
die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestandserhe-
bung 2018 zum Stichtag 03.01.2018 durch. Alle Tierbesitzer, die bis-
her nicht in der Tierseuchenkasse angemeldet waren und keine 
Meldekarte erhalten haben, werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender 
Satzung nachzukommen.
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchenkasse, 
Victor-Goerttler-Str. 4, 07745 Jena zu richten. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandserhebung der Thüringer 
Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzählung des Thüringer Landesam-
tes für Statistik durchgeführt wird.
Ihre Thüringer Tierseuchenkasse

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhe-
bung von Tierseuchenkassenbeiträgen 

für das Jahr 2018

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 4 und 
Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Thüringer 
Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in der Fassung vom 30. März 
2010 (GVBI. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Oktober 2013 (GVBI. S. 299), hat der Verwaltungsrat der Tierseu-
chenkasse am 26. September 2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 2018 wer-
den die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie folgt festgesetzt:

1.  Pferde, Esel, Maultiere und 
 Maulesel  je Tier 4,20 Euro
2.  Rinder einschließlich Bisons, Wisente
 und Wasserbüffel
2.1  Rinder bis 24 Monate  je Tier 6,00 Euro
2.2  Rinder über 24 Monate  je Tier 6,50 Euro
3.  Schafe und Ziegen
3.1  Schafe bis 9 Monate  je Tier 0,10 Euro
3.2  Schafe über 9 bis 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.3  Schafe über 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.4  Ziegen bis 9 Monate  je Tier 2,30 Euro
3.5  Ziegen über 9 Monate bis 18 Monate  je Tier 2,30 Euro
3.6  Ziegen über 18 Monate  je Tier 2,30 Euro
4.  Schweine
4.1  Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1  weniger als 20 Sauen  je Tier 1,20 Euro
4.1.2  20 und mehr Sauen  je Tier 1,60 Euro
4.2  Ferkel bis 30 kg  je Tier 0,60 Euro
4.3  sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg
4.3.1  weniger als 50 Schweine  je Tier 0,90 Euro
4.3.2  50 und mehr Schweine  je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.
5.  Bienenvölker  je Volk 1,00 Euro
6.  Geflügel
6.1  Legehennen über 18 Wochen und 
 Hähne  je Tier 0,07 Euro
6.2  Junghennen bis 18 Wochen 
 einschließlich Küken  je Tier 0,03 Euro
6.3  Mastgeflügel (Broiler) 
 einschl. Küken  je Tier 0,03 Euro
6.4  Enten, Gänse und Truthühner 
 einschließlich Küken  je Tier 0,20 Euro
7.  Tierbestände von 
 Viehhändlern  = vier v. H. der
  umgesetzten Tiere des 
  Vorjahres (nach § 2 Abs. 7)
8.  Der Mindestbeitrag beträgt
 für jeden beitragspflichtigen
 Tierhalter insgesamt 6,00 Euro
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2018 keine Beiträge 
erhoben.
(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer Art 
anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam versorgt 
werden.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlachtvieh, das 
Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, unterliegen nicht der 
Beitragspflicht.

TOP 4

Beschluss Nr. 29/2017
Beschluss - Forstwirtschaftsplan 2018
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode stimmt dem Forstwirt-
schaftsplan 2018 für Kommunalwald der Gemeinde Ecklingerode, erstellt 
vom Thüringer Forstamt Leinefelde, in der vorliegenden Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 5
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

Ecklingerode, den 21.12.2017
gez. René Sieber
Bürgermeister

Tastungen

Gemeinde Tastungen
I. Haushaltssatzung der Gemeinde Tastungen für das Haushalts-

jahr 2018
II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 05.12.2017, Nr. 34/2017, hat der Gemeinderat der 

Gemeinde Tastungen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

2.  Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 13.12.2017 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 
bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

12.01.2018 bis zum 31.01.2018
während der üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Kämmerei, 
Zimmer 103, öffentlich aus.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S. 1 Thür-
KO zur Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung der Gemeinde Tastungen 
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO - in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBL. S. 41), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. März 2014 (GVBL. S.83), 
erlässt die Gemeinde Tastungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 
wird hiermit festgesetzt;
er schließt
im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit   208.100 EUR
und im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit   40.000 EUR
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern blei-
ben unverändert.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 34.683 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Tastungen, den 20.12.2017
gez. Nolte
Bürgermeister
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entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Entschä-
digung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. 
Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseuchenkasse nach § 20 
und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse kann 
erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse im Zusam-
menhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach § 18 Abs. 1 und 
2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTier-
GesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträ-
ge (Mahngebühren, Auslagen, Säumniszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf Scha-
densfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor der nach § 2 
Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem nach § 3 maß-
geblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, absehen, wenn der Melde- 
oder Beitragspflicht im Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Die vom Verwaltungs-
rat der Thüringer Tierseuchenkasse am 26. September 2017 beschlos-
sene Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von 
Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2018 wurde in vorstehender 
Fassung mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie und vom 9. Oktober 2017 gemäß § 8 
Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 16. Oktober 2017
Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Informationen des Trinkwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“
Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Trinkwasserzweckverband “Obe-
re Hahle” hat in der gemeinsamen 
Sitzung der Verbandsversammlung 
am 11.12.2017 folgende Beschlüsse 
gefasst:

Beschluss-Nr. 04/2017
Bestätigung der Niederschrift der gemeinsamen Verbands-versammlung 
des Trinkwasserzweckverbandes und des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ vom 24.08.2017

Beschluss-Nr. 05/2017
Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für das Wirtschaftschaftsjahr 
2018

Beschluss-Nr. 06/2017
Auftragsvergabe - Prüfung Jahresabschluss zum 31.12.2017

gez. Dipl.-Ing. (FH) Heiko Tasch
Werkleiter

Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“

Haushaltssatzung

des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“, Sitz 37339 
Teistungen für das Wirtschaftsjahr 2018

Auf der Grundlage der §§ 20, 23 und 36 des Thüringer Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Nr. 8, S. 290), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23.07.2013 (GVBl. S. 201), i.V.m. § 57 Abs. 2 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.04.2017 (GVBl. S. 95) und dem § 13 der Thüringer Eigenbe-
triebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642) erlässt der 
Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“ folgende Haushaltssatzung für 
das Wirtschaftsjahr 2018:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 
wird hiermit festgesetzt:

1.  im Erfolgsplan
 die Erträge 502.847,00 €
 die Aufwendungen 497.460,00 €
2.  im Vermögensplan
 die Einnahmen 562.646,00 €
 die Ausgaben 562.646,00 €

(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 wird je 
Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:
1.  Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Verordnung 

oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergebnis der Untersu-
chungen gemäß dieser Verordnung für den Zeitraum 1. Januar 2017 
bis 31. Dezember 2017 in die Kategorie I eingestuft worden.

2.  Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der spezi-
alisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Programm zur Sal-
monellenüberwachung in Schweinebeständen in Thüringen“ als 
„Salmonellen überwacht“ und ist auf der Basis einer für den Bestand 
repräsentativen Stichprobe in Kategorie I eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anlage 2 des 
in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse durch den Tier-
halter bis zum 28. Februar 2018 schriftlich vorzulegen. Fällt ein Betrieb 
unter Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, 
soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nr. 1 und 2 ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, Maul-
esel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Bienenvölker und Geflügel ist 
entscheidend, wie viele Tiere oder Bienenvölker bei der gemäß § 18 Abs. 
1 ThürTierGesG durchgeführten amtlichen Erhebung am Stichtag 3. Ja-
nuar 2018 vorhanden waren.
(2) Die Tierhalter haben unter Verwendung des amtlichen Erhebungs-
vordruckes (Meldebogen) spätestens zwei Wochen nach dem Stichtag 
ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art und die Zahl der 
bei ihnen am Stichtag vorhandenen Tiere und Bienenvölker oder die Auf-
gabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) anzugeben. Für jede Tier-
haltung, die nach der Viehverkehrsverordnung registrierpflichtig ist und 
eine entsprechende Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebogen 
auszufüllen.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder werden 
Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in einem Bestand neu 
aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tierseuchenkasse schriftlich 
nachzumelden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart 
nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand 
nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, 
bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumeldenden 
Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemeldeter 
Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechtsnachfolge insgesamt 
auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben Stallungen wei-
tergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend saisonal in Thüringen 
gehalten werden, kann auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer 
Beitragsveranlagung abgesehen werden, wenn der Tierhalter für diese 
Tiere seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das 
Jahr 2018 nachgekommen ist. Der Antragsteller hat die Voraussetzun-
gen für die Befreiung nachzuweisen. Die Meldeverpflichtung für die Tiere 
nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon un-
berührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden 
Tiere und deren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung 
von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die 
Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2018 keinen amtlichen Erhe-
bungsvordruck (Meldebogen) erhalten haben, sind verpflichtet, ih-
ren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 2018 der Tierseu-
chenkasse schriftlich anzuzeigen.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Meldepflicht unter-
liegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils maßgeblichen 
Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht vollständig gemel-
det, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage des § 35 ThürTier-
GesG die amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum 
Zwecke der Beitragserhebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pferde, Esel, 
Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des umgesetzten 
Geflügels bis zum 1. Februar 2018 anzugeben. Für die Beitragsberech-
nung ist die Zahl vier v. H. der im Vorjahr umgesetzten Tiere maßgebend.
Absatz 2 gilt entsprechend. Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung 
sind natürliche oder juristische Personen, die
1.  mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2.  Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft,
 diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die Tier-
seuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach § 2 Abs. 
1 werden am 31. März 2018 fällig, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 und 7 
zwei Wochen nach Zugang des Beitragsbescheides. Eine anteilige Rück-
erstattung von Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für Tierbesitzer, die schuldhaft
1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbestand 

nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl angeben oder 
sonstige fehlerhafte Angaben machen oder

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,
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Abwasserzweckverband „Obere Hahle“

Haushaltssatzung

des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“, Sitz 37339 
Teistungen für das Wirtschaftsjahr 2018

Auf der Grundlage der §§ 20, 23 und 36 des Thüringer Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.07.2013 (GVBl. S. 201), i.V.m. § 57 Abs. 2 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2017 
(GVBl. S. 95) und dem § 13 ff der Thüringer Eigenbetriebsverordnung 
(ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642) erlässt der Abwasserzweck-
verband „Obere Hahle“ folgende Haushaltssatzung für das Wirtschafts-
jahr 2018:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 
wird hiermit festgesetzt:

1.  im Erfolgsplan
 die Erträge 1.056.445,00 €
 die Aufwendungen  864.760,00 €
2.  im Vermögensplan
 die Einnahmen 2.188.084,00 €
 die Ausgaben 2.188.084,00 €

§ 2
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen werden auf 604.000,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festge-
setzt.

§ 4
Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von 
Aufgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

ausgefertigt:
Teistungen, 12. Dezember 2017

gez. Dornieden
Verbandsvorsitzender - Siegel -

Bekanntmachung und Auslegungshinweis zur Haushalts-
satzung 2018 des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“

Mit Beschluss Nr. 06/2017 vom 11.12.2017 hat die Verbandsversamm-
lung die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und deren Anlagen für 
das Jahr 2018 beschlossen.
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei-
ses vorgelegt.
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 
12.12.2017 die Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes „Obe-
re Hahle“ gewürdigt und die Kreditaufnahme in Höhe von 604.000.00 € 
genehmigt.
Der Wirtschaftsplan 2018 liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

19. Dezember 2017 bis 19. Januar 2018
in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“, 
Hauptstraße 17, 37339 Teistungen - Zimmer 209 - zu den Geschäftszei-
ten öffentlich aus.
Der Wirtschaftsplan 2018 kann bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über den Jahresabschluss dieses Wirtschaftsjahres während der 
allgemeinen Sprechzeiten (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und Montag, Dienstag, Mittwoch von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr so-
wie Donnerstag von 13.00 Uhr - 17.30 Uhr) in der Geschäftsstelle des 
Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ Teistungen, Hauptstraße 17 - 
Zimmer-Nr. 209 - eingesehen werden.

Teistungen, 13. Dezember 2017
gez. Dornieden  - Siegel -
Verbandsvorsitzender

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Investitionsfördermaßnahmen 
sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festge-
setzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auf-
gaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 83.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

ausgefertigt:
Teistungen, 12. Dezember 2017
gez. Dornieden
Verbandsvorsitzender - Siegel -

Bekanntmachung und Auslegungshinweis zur  
Haushaltssatzung 2018 des Trinkwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ Teistungen

Mit Beschluss Nr. 05/2017 vom 11.12.2017 hat die Verbandsversamm-
lung die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und deren Anlagen für 
das Jahr 2018 beschlossen.
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei-
ses vorgelegt.
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben 
vom 12.12.2017 die Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverban-
des „Obere Hahle“ gewürdigt. Da die Haushaltssatzung keine genehmi-
gungspflichtigen Teile beinhaltet, wurde sie zur Kenntnis genommen.
Der Wirtschaftsplan 2018 liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

19. Dezember 2017 bis 19. Januar 2018
in der Geschäftsstelle des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“, 
Hauptstraße 17, 37339 Teistungen - Zimmer 209 - zu den Geschäftszei-
ten öffentlich aus.
Der Wirtschaftsplan 2018 kann bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über den Jahresabschluss dieses Wirtschaftsjahres während der 
allgemeinen Sprechzeiten (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und Montag, Dienstag, Mittwoch von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr so-
wie Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr) in der Geschäftsstelle des 
Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ Teistungen, Hauptstraße 17 
- Zimmer-Nr. 209 - eingesehen werden.

Teistungen, 13. Dezember 2017
gez. Dornieden - Siegel -
Verbandsvorsitzender

Informationen des Abwasserzweckverbandes  
„Obere Hahle“
Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Abwasserzweckverband “Obere 
Hahle” hat in der gemeinsamen Sit-
zung der Verbandsversammlung am 
11.12.2017 folgende Beschlüsse ge-
fasst:

Beschluss-Nr. 05/2017
Bestätigung der Niederschrift der gemeinsamen Verbandsversammlung 
des Trinkwasserzweckverbandes und des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ vom 24.08.2017

Beschluss-Nr. 06/2017
Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Beschluss-Nr. 07/2017
Auftragsvergabe - Prüfung Jahresabschluss zum 31.12.2017

Beschluss-Nr. 08/2017
Auftragsvergabe - Kalkulation Abwassergebühren für die Jahre 2019 - 
2022 und Nachkalkulation für die Jahre 2015 - 2018

Beschluss-Nr. 09/2017
Auftragsvergabe - Baumaßnahme „Ortsentwässerung Ferna, Postweg/
Bahnhofstraße

gez. Dipl.-Ing. (FH) Heiko Tasch
Werkleiter
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